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RS OGH 1993/1/29 1Ob617/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1993

Norm

VerG §3

Rechtssatz

Ausgenommen sind Zusammenschlüsse von Personen, die das Merkmal der organisierten Verbindung oder der

Dauerhaftigkeit oder der fortgesetzten gemeinschaftlichen Tätigkeit nicht erfüllen. Maßgeblich ist somit vor allem das

Vorliegen einer entsprechenden Organisation.
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